
 
Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz  
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen  
für das Haushaltsjahr 2003 (Haushaltsgesetz 2003) und zur  
Änderung anderer Rechtsvorschriften in der Fassung der  
2. Lesung vom 21.11.2002  
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- Einzelplan 06 - 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Zu Kapitel 06 15 Amt für Verteidigungslasten Gießen 

 Die Ansätze sowie der Stellenplan und die 
Stellenübersichten werden nach Kap. 06 04 –
Steuerverwaltung – umgesetzt. 

 Das Kapitel 06 15 entfällt. 

 Bei Kapitel 06 04 ändern sich die Ansätze und 
Erläuterungen sowie der Erfolgs- und Finanz-
plan entsprechend. 

 Von den Stellen der Verteidigungslasten-
verwaltung sind 10 künftig wegfallend. 

  

 Begründung: 
 

Die Koalitionsvereinbarungen für die 15. 
Wahlperiode des Hessischen Landtags se-
hen grundsätzlich die Eingliederung der 
staatlichen Sonderbehörden in die allge-
meine Landesverwaltung vor. 

 Im Rahmen der Neustrukturierung werden die 
Zuständigkeiten für die Selbstversicherung 
sowie für die Aufgaben der Verteidigungslas-
tenverwaltung zum 01.01.2003 vom Amt für 
Verteidigungslasten auf  die Oberfinanzdirekti-
on Frankfurt am Main verlagert. 

 
Wiesbaden, 27. November 2002 
 
Für die Fraktion der CDU Für die Fraktion der FDP 
Der Fraktionsvorsitzende: Der Fraktionsvorsitzende: 
Norbert Kartmann Jörg-Uwe Hahn 
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28.04.2003 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen 

 

 


